
Gemeinde/Markt/Stadt
Nach Anlage 16 (zu § 53 GLKrWO)

Stadt Marktoberdorf
Richard-Wengenmeier-Platz 1
87616 Marktoberdorf

Verwaltungsgemeinschaft
<0
s
CM

00

s l

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des LJ Gemeinderats ̂ <Jder ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters

Stadtrats

Kreistags
J der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

^| der Landrätin oder des Landrats

am 08. März 2026

Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18. 00 Uhr.

Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
Im Abstimmungsraum:

1.

2.

2.1

2. 1. 1 Die Gemeinde/Stadt ist in 16
Zahl

allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.
21. Tag vor dem Wahltag

i den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden sind.
tLnttr. sJm^buez!rk^und.deL^bsti^^^^^^^ dem die Stimmberechtigten abstimmen können.'Sie

einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. --. -.... 3-. -.. "".,^., , ^, ",o,,.

l 2. 1.2 Die Gemeinde/Stadt ist in
Zahl

Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar-
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Bezeichnung und genaue Anschnft der Sonderstimmbezirke, bamerefrei ja/nein
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2"1"3 SbmTch^te. k^nAe^,wemJete^^^^ wahlscheinbesitzen' nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks
i, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2-1 -4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben

a) Ssg^Snhdaetwahlen durch stimmabgabe in .iedem Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den Wahlschein
b) bAeLiL^dk"rtT^":..d^-stm. ^^^^^^^ Jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt derWahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nun'ndJeser'Gem^nde/StadTerforg e^'

2-1 -5 DLe^lm.mCTdenh, elbln-Lhrew^^^^^^ oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Ate^^^^

2-1'6 Dre. i^m^tteLwertenden Abst'mmenden, beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraumsgetenn"ze'ichnetawerdeu nal"

2'1'7 D,ie^^chTmng ieLA^mmung, und_di.e Festste"un9 des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat
t, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. " -~~ '". -- ----..

2'1'8 JIechIII/aahhl£nnl?gt'2trd9un9 ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufeubewahren, da sie für eine etwaige

2.2 Durch Briefwahl:
2'2'1 ^enn^SnBd?Kl^gäehle n w'"' muss dies bei der Gemeinde/stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhält

a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) SnaehLhS^ennd^?gS^^^^^ Anschrift der Behörde- an die der wahlbrief zu übersenden ist)für den

d) ein Merkblatt für die Briefwahl.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
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4.

4.1

4. 1.1

/^ S^^a^ewi'c
>ond an diese-

^VA^^
Bclcannfmächung

der Erieichterung der

I
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2'2-2 B^ <^Bne^ahJ. ^rg^,dieJtimJT1berecw^^^ der wahlbriefmit den Stimmzetteln und dem Wahlschein
am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem'WahTbriefums"c"hlagl ange'gebenen'B^orte'^'i^^^^

Uhrzeit

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 1 6. 30 Uhr in/im
Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählräume

der Mittelschule in den Räumen
im EG 006, EG 005, EG 003, EG 002, EG 028, EG 027, EG 024
im OG 106, OG 105, OG 104, OG 103, OG 102, OG 101, OG 127, OG125, OG 124

zusammen.

Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind als Muster
abgedruckt- ...Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes" dienen~"~'ausschiießik:'?T

Wahl des Gemeinderats/Stadtrats und des Kreistags:

sofem_die stimmzettelm. ®hrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
i^unsn^n"an^!:h"eß^d ab,gedrucMerLstimm. zetteln. e;9ibt sich^'wie yiete'Stimmendie Stim^b^ht'igten haben. Es
können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedmcktenBewerbeVinnen und Bewerber ge"S'3
d?mS£eorr?cdÄSnhäTS^^^^^^^^^^ unverändert annehmen-indem sie in der KOPfleiste den Kreis vor
^£b?rnnzänkeen?SbSnnen und Bewerber stimmen erhalten' wird das viereck vor den Bewerberinnen und
^^^m^rech^te5. ;^enJ.nlerhalLder. ^^^ St^mmenzahl einzelnen Bewerberinnen und
^wlrtb^ebnise?hlaft eel S^en 9eben' wobei auch mehrfach auf9eführte Bewerberinnen'und Bewerber'?irc ht'mehrual^

SLe.,Nahmen;"wrlelrud<teL^^ können^gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und
Bewerber sind dann gewählt, wenn derWahlvorschlag in deVkopflirstegekennzeTchnetwu"rdet
äeweSba^;s%NekreennävS^^^^ der ihnen zustehenden stimmenzahl Bewerberinnen und

4. 1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.
^ d^n, ?>n!°^!eße^d a.bge^kte^sllmmJette!n. e^ibt. sich-wie vieie Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das
^nndn^ ,V^LesS.enhw2e Ge^nde^^^^^^
^^nJ^rh.alLd^^en. zu,steh.e".dl^stim^^^^

i, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber'nicht"mehr"a'ls drei'Strmme^'erh*alte^'dülrfe'n'.'

a) ,we^de^slm^zetteLnuLeine"^^^^^^^ die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel
^r9!lm SktelB e,w^tell nnln"undBewe^

, ,
l,!,r'idD Bew^rb. eL. ln^elr!deyt lg- -bezel.chnender weise. -kennzeichneni. '"'S'iei' können" vwgedruckte

ite^%ln»n,en^ndA ^wer.bl,stl:eLchenjJn-^^
^mm^^en^rwähJy°^chlagJnleLK?p^^^^
^nadnsSrreftSh£fKonen v-ergeben' indem sie diese'in eindeutig "b'ezeichnende^WeiseTu'f dem'^timlm'zettce!

b) ̂ nc, ^L^LT^tteLkeinen"wahlwrschlal die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch,
sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise'auf dem Stimmzetterh a^dfschriftiidil e'in'tragen'uu'1''1'

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.
wahMer_ersten Bürgermeistel'in u"d..des ersten Bürgermeisters/der Oberbürgermeisterin und des
Oberbürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

ä^emsSbzTk?ntn%icphenr^nsihnadteine stimme'Aufden anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die
Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.
J.ediei^ahibereJ;htigJe"pereo^-k^ einmal un_d nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
wa^echte . d"u^e^en-ye rtreter. anstelle. der wahlberechtigten" Person Tst'u"nzuiasslig^Art'. "3LAbs"4USUaub"^ ̂ Ts
^hmn^ennun^^n^reLT"a^geleblsLBI1 ew^^^^
^Snnng ,^n±/t^lbe^Zä^

ws.lha^teÄ.che Te.beLdel, Kundgabe einer von der'wahTberechtigten Pe"rson' s'erbst'getrouff^'n un'S
g^unße^J1 owaJlÄC!lldung,te^^^^^^
e^lgt;Jlejelb^bestimmte. w"lensbi^^^^^
^dlrrlehn.nf, ^n.^re^!nton. TJerHil[%
^SSWhaNlo d^nTnsl±u^rLcht;g. es^^^^^

,
^LZ^funL^ahre-n.ode/_mit, Geidstrafe bestraft7Ünbefugt~waNfauch"we3 r^rmuR^hm^nl 2u^

^S^t^ge.n^^hjente.^ei^ung ^
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbare" 107a~Abs. 'T und'SS'tGB")'

4.2

4.3

5.
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Datum

18. 02. 2026

Angeschlagen am: 19.02.2026

Veröffentlicht am:
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N. Stephan/A?atill^t
Unterschrift

Abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)

im/in der
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